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Mitverschulden des Bauherrn am allgemeinen 
Bauschaden
Pkt 12.4 („Besondere Haftung mehrerer Auftragneh-
mer“) der ÖNORM B 2110 lautet: „Sind mehrere AN 
im Baustellenbereich beschäftigt, haften sie für die in 
der Zeit ihrer Tätigkeit entstandenen Beschädigungen 
an übernommenen und nicht übernommenen Leistun-
gen sowie am vorhandenen Baubestand [...], sofern die 
Urheber dieser Beschädigungen nicht feststellbar sind, 
anteilsmäßig im Verhältnis ihrer ursprünglichen Auf-
tragssummen“.

GEDANKENSPLITTER

Es stellt sich die Frage, wie der Schaden aufgeteilt wer-
den soll, wenn eine Mitschuld des Bestellers gegeben ist.
Beispiel1: Der Boden der Toilette eines Bürogebäudes 
wird verfl iest. Nachdem die frisch verlegten Fliesen 
nicht betreten werden dürfen, sperrt der Fliesenleger die 
Toilette ab und deponiert den Schlüssel beim Portier. 
Dieser gibt ihn an einen (unbekannten) Dritten heraus, 
der die Toilette betritt und die Verfl iesung zerstört.

Hermann Wenusch (wenusch@ra-w.at)

1 Für die Anregung wird Architekt Dipl.-Ing. Berndt Simlinger gedankt.
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Bedauerlicherweise wurde im Aufsatz „ÖNORMen 
sind…“ (Wenusch, ZRB 2015, 3) der Abschnitt „3.5.6. 
ÖNORMen im Prozess“ unvollständig abgedruckt. 
Dieser sollte korrekterweise lauten: 

Taucht in einem Gerichtsverfahren eine Frage zu einem 
technischen Sachverhalt auf, so wird refl exartig ein 
Sachverständiger bestellt. 
Dies ist aber dann nur eingeschränkt notwendig, wenn 
es um vertragliche Ansprüche geht und die Vereinba-
rung einer ÖNORM festgestellt wird, ohne dass be-
hauptet wird, dass diese hinter dem Stand der Technik 
zurück bleibt: ÖNORMen sind Schriftstücke, die ge-
lesen werden können und die Interpretation und Ausle-
gung von Texten ist die ureigenste Aufgabe von Juristen. 

Ein Sachverständiger ist nur notwendig, um „Maß zu 
nehmen“ – alles weitere ist Rechtsfrage. 
Wird keine Vereinbarung einer ÖNORM festgestellt, 
kann es erforderlich sein festzustellen, was denn „üblich“ 
sei (es ist der Stand der Technik59 zu erheben).60 Oft ist in 
diesen Fällen zu beobachten, dass sich die bestellten Sach-
verständigen dann unrefl ektiert auf ÖNORMen beziehen 
und ihr Gutachten ausschließlich darauf begründen. Dies 
ist aber evident unrichtig: Der Sachverständige wird we-
gen seines Sachverstandes bestellt und nicht deshalb, weil 
er ÖNORMen lesen kann.61 Er wird die einschlägigen 
ÖNORMen natürlich berücksichtigen, ebenso wie er 
Standardlehrbücher, verbreitete Publikationen, etc be-
rücksichtigen muss. Er muss aber unbedingt auch seine 
persönliche (berufl iche) Erfahrung b erücksichtigen.


